
 
 

VARIANTEN DER AUSLOBUNG 
 
Jedes Unternehmen entscheidet selbst über den Umfang des Bio-Einsatzes. Der geltende Grundsatz lautet: ĂWas als Bio-Qualität deklariert ist, 
muss auch solche nachvollziehbar sein.ñ In der Regel ergeben sich somit drei Auslobungsmºglichkeiten für einen Gastronomie-Betrieb: 
 

1) Bio-Speise & Bio-Vollsortiment 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

z.B.: ĂBio-Gem¿sestrudelñ,  
ĂBio-Leberknödelsuppe,  
ĂBio-Rindsgulaschñ,  
ĂBio-Topfenplatschinkenñ,é. 

 
oder in der Unternehmensbezeichnung: 
Bio Restaurant, Bio-Hotel 
 
 
Ein komplettes Gericht darf nur dann als Bio-
Speise deklariert werden, wenn mindestens 95% 
der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs aus  
biologischer Landwirtschaft stammen. Die 
restlichen 5% Zutaten dürfen aber nur dann aus 
konventioneller Erzeugung stammen, wenn sie in 
der EU-Bio-Verordnung 834/2007 idgF. im 
Anhang VIII & XI angeführt sind. 
 
 

VORSICHT: Fälschlicherweise wird oft 
angenommen, dass die genannten 5% 
uneingeschränkt aus konventioneller 

Landwirtschaft eingesetzt werden dürfen! 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

2) Bio-Komponente  
& Bio-Zutat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

z.B.: Beilagen: Erdäpfel, Karotten, 
Zwiebel, Reis, Nudeln,é.. 
Hauptzutaten: Pute, Rind- oder 
Kalbfleisch 
 
 
Die Komponentenlösung wird am 
häufigsten verwendet. Hier stammen 
generell 100% der Zutaten aus 
biologischer Landwirtschaft. Bspw.: 
auch Öl/Essig und die Gewürze bei 
Salaten z.B.: ĂBio-Kartoffelsalatñ 
 
 

VORSICHT: Sind beim Salat nur die 
Erdäpfel aus biolog. Landwirtschaft, so 

lautet die korrekte Deklaration:  
ĂSalat mit Bio-Kartoffelnñ 

 
 
Oft wird diese Art der Auslobung auch 
beim Frühstücksbuffet verwendet. 
Dabei werden nur die Lebensmittel aus 
biologischer Landwirtschaft mit einem 
Bio-Hinweis am Buffet-Kärtchen 
versehen. 

 



 
 

3) Prozentauslobung 

 
Speziell für die Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung (z.B.: Krankenhäuser, Pensionistenheime, Kindergärten und Schulen) wurde eine 
eigene Auslobungsvariante kreiert. In diesen Häusern darf Bio als Hinweis auf eine durchschnittliche jährliche prozentuell-anteilige Verwendung 
von Bio-Erzeugnissen deklariert werden. Der Prozentsatz wird anteilig an den Wareneinsatzkosten gemessen am Gesamteinkaufsvolumen für 
Lebensmittel und Getränken errechnet. Notwendig dafür ist eine nachvollziehbare Aufstellung zweier Konten: der Bioeinkauf ï dem 
konventionellen Konto gegenübergestellt. Diese Auslistung kann z.B.: durch genau geführte Excel-Listen erfolgen. Empfohlen wird jedoch ein 
zweites Warenwirtschaftskonto anzulegen, um auf Knopfdruck den Bio-Prozentwert auszuwerten. 
 
Bei dieser Auslobungs-Variante ist eine ausnahmsweise Verwendung von konventionellen Zutaten erlaubt, da in der Deklaration keine ĂBio-
Komponentenñ genannt werden. 
 
In diesem Fall dürfen auch, mit einem eindeutigen Bezug auf den Prozentsatz beispielshaft Zutaten genannt werden, die in entsprechender 
Häufigkeit in biologischer Qualität Verwendung finden. Der Bio-Kontrollstelle muss Einsicht in die Konten gewährt werden. 
 
 
Beispielsweise: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


